
Polizei-Dienstunfähig-
keit (PDU) – Checkliste 
für die Polizei.
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) DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung,
Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG
65170 Wiesbaden, dbv.de

Durch die hohen Anforderungen an Leis tungsfähigkeit und Fitness führen bei Beschäftigten der Polizei 
bereits Erkrankungen zu Dienstunfähigkeit, mit denen andere Beamt:innen noch normal weiterarbeiten können.
Mit den starken Leistungen der DBV können Sie das finanzielle Risiko einer Polizei-Dienstunfähigkeit 
absichern.

*BaW: Beamt:in auf Widerruf, BaP: Beamt:in auf Probe, BaL: Beamt:in auf Lebenszeit.

DBV Andere Versicherer 

Ist die spezielle Dienstunfähigkeit/Polizei-Dienstunfähigkeit versichert?  ✔   nein       ja

Wird auf die abstrakte Verweisbarkeit verzichtet? ✔   nein       ja

Wird auf die konkrete Verweisbarkeit bei BaL* verzichtet? ✔    nein       ja

Kann eine garantierte Dynamik im Leistungsfall vereinbart werden? ✔    nein       ja

Ist eine Versicherungs- und Leistungsdauer bis zum 63. Lebensjahr möglich? ✔    nein       ja

Sind bis zu 2.500 EUR bei BaW* oder BaP* versicherbar? ✔    nein       ja

Ist die Teildienstunfähigkeit ab 20 % versicherbar? ✔    nein       ja

Kann bei BaW* oder BaP* eine Leistungsdauer von bis zu 72 Monaten vereinbart werden? ✔    nein       ja

Ist die Leistungsdauer bei BaL* ohne zeitliche Begrenzung? 
(Einige Mitbewerber leisten nur 36/72 Monate und prüfen dann auf Berufsunfähigkeit.) ✔    nein       ja

Besteht die Möglichkeit, für BaL* die Dienstunfähigkeit steuerbegünstigt im Rahmen 
der Schicht 1 abzusichern? ✔    nein       ja

Kann ich meinen Versicherungsschutz bei Besoldungserhöhung aufgrund einer 
Beförderung, Ernennung zum BaP*, Ernennung zum BaL* oder Ausscheidens aus 
dem Öffentlichen Dienst ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen?   

✔    nein       ja

Kann ich meinen Versicherungsschutz in den ersten 5 Jahren ohne besonderen Anlass 
erhöhen? ✔   nein       ja

Ist die Infektionsschutzklausel ohne Mehrpreis enthalten? ✔   nein       ja

Ist eine Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit für maximal 24 Monate möglich? ✔   nein       ja

Polizei-Dienstunfähigkeit (PDU)

Am besten vereinbaren Sie jetzt einen 
persönlichen Beratungstermin.  


